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Gesundheitsförderung im Setting Justizvollzugsanstalt leidet nach den vorliegenden 

Daten an einer Reihe von Rahmenbedingungen, die das umfassende Konzept der Ge-

sundheitsförderung nicht zum Tragen kommen lassen. Die Konferenz hat dazu eine 

Reihe von Aspekten beigetragen. Um so notwendiger erscheint eine Brücke zur Au-

ßenwelt.

Eine Justizvollzugsanstalt ist traditionell Teil einer Gemeinde. Sowohl seitens der 

Bürger als auch seitens der Justiz und vieler Insassen besteht ein durchgehendes Inte-

resse an der Kooperation und Kommunikation. Dieses Interesse ist gewachsen durch 

die hohe Zahl suchtkranker und drogenkonsumierender Häftlinge; für sie ist erklärter-

weise die Haft nicht der angemessene Ort der Gesundung.

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe im einzelnen:

1.  Bundesweit leisten zahlreiche freie und verbandliche Hilfsorganisationen regelmä-

ßig und organisiert Straffälligenhilfe/Gefährdetenhilfe nach der Haft, aber auch 

in der Haft. Ihre Arbeit wird finanziert aus Mitteln der Justizbehörden und durch 

Bußgelder.

   Sie organisieren mittels zahlreicher Ehrenamtlicher nicht nur eigene Hilfen, son-

dern schaffen Kooperation und Netzwerke zugunsten der Gefangenenhilfe. Die 

Mitarbeiter der Gefangenenseelsorge spielen dabei eine bedeutende Rolle.

   Die sich ergebenden Synergieeffekte sind beträchtlich. Die meist geringe öffent-

liche Förderung zahlt sich aus, sie darf nicht gestrichen werden. Die Justiz würde 

sich dadurch bedeutsamer Hilfen berauben.

2.  Erkennbar streben weitere Unterstützer in die JVA (Aidshilfe, Selbsthilfe ...). Für 

die Justiz stellt sich angesichts ihres Sicherheits- und Resozialisierungsauftrags die 

Aufgabe, die weiteren Kräfte auf Sicherheit und Transparenz zu überprüfen. Es be-

stehen zwischen den Kräften innen und den Kräften außen Spannungen: Misstrau-

en, Konkurrenz, Eigenmächtigkeiten – Spannungen, die viele Hilfen blockieren.

   Die traditionellen Hilfsvereine sind für die Justiz „Garanten“ der Verständigung. 

Aber nicht alle Anbieter sind bereit, sich in die bestehenden Vereine zu integrieren. 

Hier kommt es auf vertrauensbildende Maßnahmen mit der Gefängnisleitung an.

3.  Ausdrücklich und grundsätzlich bejaht wurde die Sinnhaftigkeit und Notwendig-

keit einer stabilen Brücke zwischen innen und außen. Es bedarf einer kontinuier-

lichen und zuverlässigen Kooperation und Kommunikation zwischen der Haftan-

stalt und der Gemeinde. Sie muss an jeder Haftanstalt etabliert sein.

4.  In den Haftanstalten bestehen in Fragen der Gesundheitsförderung und der Re-

sozialisierung Defizite und uneingelöste Bedarfe. Sie sollten von der JVA gesehen 

und gesichtet werden. Die Gefängnisleitung sollte grundsätzlich offen sein und 

auch selbst aktiv Kooperation und Kommunikation suchen. Gefangenenzeitungen 

sollten gepflegt werden.

AG 4: „JVA als Teil der Gemeinde: Kooperation und Kommunikation“
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Zusammengefasst:

Gesundheitsförderung in der Haft bedarf einer tragfähigen Brückenkonstruktion zwi-

schen innen und außen. Die Brücke lagert auf zwei stabilen Köpfen. Für die Belange 

in der Haft wird eine Art Ombudsmann vorgeschlagen, der die Bedarfe in der Haft 

sichtet und bündelt, er soll einen Sitz im Gefängnisbeirat haben. Außen wird eine 

straffe Koordinationsstelle empfohlen, die die Anbieter externer Hilfen vor Ort zu-

sammenführt. Die Eltern drogenabhängiger Jugendlicher sollten einbezogen werden. 

Die Synergieeffekte einer solchen Brücke sind beträchtlich. Hier darf seitens der Justiz 

nicht gespart werden, es wäre ein negatives Signal.

Eingespart werden dürfen auch nicht Mittel der Sozialbehörden für externe Sucht- 

und Drogenberater; diese leisten im überörtlichen Sinne Arbeit, die nachweislich von 

niemand anderem geleistet werden kann. Angesichts einer fehlenden Rechtsgrundla-

ge handelt es sich zwar um eine „freiwillige Leistung“; diese ist aber nur deshalb frei-

willig, weil es bisher versäumt wurde, eine Rechtsgrundlage zu schaffen. Es lohnt sich, 

darüber nachzudenken, wie die Brückenkonstruktion standardisiert werden kann.

Einzelseite5.indd   153 28.06.2005   15:06:54 Uhr



154

AG 5: „Hepatitis-B-Impfung“

Moderation und Protokoll: 
Dr. Doris Radun 

(RKI, Deutschland) 
und Bärbel Knorr 

(Deutsche AIDS-Hilfe)
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Input-Referat: Dr. Doris Radun, Robert Koch-Institut, 
Abt. Infektionsepidemiologie, Berlin

„Hepatitis-B-Impfung“: Aspekte der Hepatitis-B-Epidemiologie weltweit und in 

Deutschland. Überblick über die Geschichte der Hepatitis-B-Vakzine, Auszüge aus der 

Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) am RKI zur Hepatitis-B-Impfung. 

Danach wird eine Impfung unter anderem beruflich Exponierten (für die die Biostoff-

verordnung (§ 15 (4) bindend gilt), länger einsitzenden Strafgefangenen, Drogenkon-

sumenten und Personen mit Kontakt zu HBsAg-Trägern empfohlen. Übersicht über 

in Deutschland zur Verfügung stehenden Impfstoffe, Impfschemata und Darstellung 

der Daten zur Hepatitis-B-Impfprävalenz 

unter Kindern bei Einschulung in Deutsch-

land. Gefährdung durch Hepatitis B in 

Haft (z. B. unlängst zurückliegende Häu-

fung von Hepatitis B in einer Haftanstalt 

in Deutschland, wissenschaftliche Aufar-

beitung von Hepatitis-B-Ausbrüchen in 

britischen Haftanstalten), mögliche Ursa-

chen für unzureichende Impfprävalenz 

unter Häftlingen.  
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AG 5: „Hepatitis-B-Impfung“
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Moderation: Bärbel Knorr, Deutsche AIDS-Hilfe, Berlin

Protokoll: Dr. Doris Radun

Sammeln von Informationen zur jeweiligen Praxis im Hinblick auf serolo-
gische Tests und Hepatitis-B-Impfung im Justizvollzug

Zunächst wurden Informationen zur Testpraxis (Eingangsuntersuchung), zum jewei-

ligen Kostenträger für eine Hepatitis-B-Serologie bzw. eine Hepatitis-B-Impfung und 

zum Impfangebot innerhalb von Justizvollzugsanstalten verschiedener Bundesländer 

zusammengetragen. 

Die Arbeitsgruppenteilnehmer aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nor-

drhein-Westfalen, Hamburg, Berlin und Hessen, die unter anderem als Anstaltsärzte 

oder Mitarbeiter von Gesundheitsämtern oder Landesgesundheitsämtern beschäftigt 

sind, berichteten teils detailliert und über einzelne JVAs hinausreichend über Infor-

mationen zu landesweiten Gepflogenheiten. Insgesamt zeichnete sich ein Trend zu 

Einschränkungen der Testpraxis und des Impfangebotes ab. In Baden-Württemberg 

werde eine Hepatitis-B-Impfung Angehörigen von STIKO-Indikationsgruppen ange-

boten. Kosten der Labortests würden hier vom Sozialministerium getragen. In Ba-

den-Württemberg konkurrierten Kosten für Impfungen nicht mit Kosten für andere 

Gesundheitsleistungen in Haft. In Rheinland-Pfalz würden serologische Eingangsun-

tersuchungen lediglich bei Angehörigen von Risikogruppen und bei Küchenpersonal 

durchgeführt. Hepatitis-B-Impfungen würden nicht angeboten, auch nicht solchen 

Personen, die engen Kontakt mit HBsAg-Trägern hätten. Ein hoher Anteil von Aus-

ländern unter den Insassen würde die Kommunikation mit Anstaltsärzten erschwe-

ren, so dass den Insassen in der Vergangenheit häufig nicht in ausreichendem Maße 

erklärt werden konnte, was es mit einem Test oder einer Impfung auf sich habe. 

Überdies sei beobachtet worden, dass sich gerade ausländische Insassen häufiger 

mit eingebildeten Impfnebenwirkungen gemeldet hätten. In Nordrhein-Westfalen 

werde, soweit der AG-Teilnehmer informiert war, bei Aufnahme in eine JVA eine 

Hepatitis-B-Serologie durchgeführt. Bei negativer Serologie werde grundsätzlich 

eine Impfung angeboten. In der Untersuchungshaft in Hamburg werde inzwischen 

nur noch bei Angehörigen von Risikogruppen Blut für eine serologische Testung 

abgenommen. Eine Hepatitis-B-Impfung werde ebenfalls Angehörigen von Risiko-

gruppen mit negativer Serologie angeboten, bereits außerhalb der Haft begonnene 

Impfungen würden komplettiert. In der Untersuchungshaft in Hessen würden eben-

falls ausschließlich Angehörige von Risikogruppen serologisch getestet, wobei keine 

Kenntnis hinsichtlich der landesweiten Regelung bestand. Die AG-Teilnehmerin aus 

Berlin, die in einem Gesundheitsamt tätig ist, wies darauf hin, dass in Haft begonne-

ne Impfungen durchaus von Gesundheitsämtern komplettiert werden können. Die 

Testpraxis in Haft innerhalb Berlins sei nach ihrer Kenntnis uneinheitlich. Generell 
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könne die Zusammenarbeit von Anstaltsärzten und Gesundheitsämtern verbessert 

werden. 

Insgesamt werde in den Fällen, in denen ein Häftling bereits einmal in einem ande-

ren Bundesland inhaftiert war, zu selten die Möglichkeit, auf Vorbefunde aus Justiz-

vollzugsanstalten anderer Bundesländern zurückzugreifen, genutzt. 

In allen Bundesländern, aus denen Vertreter an der AG teilnahmen, scheinen min-

destens einmal jährlich Treffen unter Anstaltsärzten stattzufinden, bei denen Themen 

wie Testung und Impfangebot erörtert würden.    

Pro und Contra „Hepatitis-B-Impfung in Haft“

Es wurden vor allem Kostenaspekte genannt, die gegen ein großzügiges Impfangebot 

sprächen. In einigen Fällen würde den Anstaltsärzten ein Gesamtbudget für Gesund-

heitsleistungen zur Verfügung stehen, was zu einer oftmals schwierigen Abwägung 

hinsichtlich der Ressourcenverteilung führe. 

Weiterhin sei oft eine kurze oder unbestimmte Haftdauer ein Grund, keine Hepati-

tis-B-Impfung zu beginnen. 

Darüber hinaus wurde eine oft unzureichende Compliance seitens der Insassen 

oder Verständigungsschwierigkeiten mit ausländischen Insassen genannt.

Generell erschwere eine oftmals vorhandene Überbelegung der JVA eine ausführ-

liche medizinische Beratung.

Mehrheitlich wurde angenommen, dass die Sicherheit in Haft steigen würde, wenn In-

sassen (wie auch Angestellte) gegen Hepatitis B geimpft seien. Es wurde angemerkt, 

dass allerdings Personen, die bereits zuvor chronisch infiziert waren, übersehen wer-

den könnten.

Durch eine Impfung in Haft würde nach Haftentlassung indirekt auch die Bevölke-

rung geschützt. 

Gründliche Gesundheitsaufklärung und wiederholte Termine beim Anstaltsarzt zu 

Folgeinjektionen im Rahmen der Grundimmunisierung könnten grundsätzlich den 

Kontakt zu den Insassen verbessern. 

Ein Impfangebot i.S. der STIKO-Empfehlungen könne zur Imageverbesserung einer 

Einrichtung führen. 

Welchen Gefangenengruppen und Bediensteten sollte die Hepatitis-B-
Impfung angeboten werden?

Nach der Biostoffverordnung (BioStoffV § 15 (4)), die 1999 in Kraft trat, ist Beschäf-

tigten, die biologischen Arbeitsstoffen ausgesetzt sein können, eine Impfung anzu-

bieten, wenn ein wirksamer Impfstoff zur Verfügung steht. Danach hat der Arzt die 

AG 5: „Hepatitis-B-Impfung“
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Beschäftigten über die zu verhütende Krankheit, über den Nutzen der Impfung und 

über mögliche Nebenwirkungen und Komplikationen aufzuklären. 

Die STIKO empfiehlt eine Hepatitis-B-Impfung unter anderem länger einsitzenden 

Strafgefangenen, Personen mit Kontakt zu HBsAg-Trägern, Drogenabhängigen, Ho-

mosexuellen und Personen mit einer Leber- oder Nierenerkrankung. Seit 1995 emp-

fiehlt die STIKO allen Säuglingen, Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 17. 

Lebensjahr eine Hepatitis-B-Impfung. 

Wie erfolgt die Umsetzung? Welche begleitenden Maßnahmen erschei-
nen sinnvoll?

Es wurde diskutiert, inwieweit eine Verbesserung des Austausches von Anstaltsärz-

ten mit den Mitarbeitern des zuständigen Gesundheitsamtes verbessert werden kann. 

Weiterhin wurde angesprochen, dass erwogen werden könnte, durch „Amtshilfe“ 

Dritter Impfstoffe zu vergünstigten Preisen zu erwerben.

Insgesamt wurde eine intensivierte Zusammenarbeit von Anstaltsärzten mit dem 

zuständigen Gesundheitsamt als sinnvoll betrachtet. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe wird in 2005 eine kleine Kampagne zu Hepatitis-B-Impfung 

in Haftanstalten starten. Der nachfolgende Text geht auf diese „Kampagne“ ein.

Deutsche AIDS-Hilfe

Hepatitis-B-Impfung in Haft

Virus-Hepatitiden sind unter Drogen gebrauchenden Inhaftierten, aber auch unter 

Gefangenen allgemein weit verbreitet. 60–80 Prozent der intravenös Drogen Konsu-

mierenden haben eine chronische Hepatitis C1, 50–60 Prozent haben eine Hepatitis B 

durchgemacht (davon sind 3–5 Prozent chronisch infiziert).2 Nicht nur der fortgesetz-

te Drogenkonsum, auch Risiken wie Tätowieren und Piercen unter mangelhaften hy-

gienischen Bedingungen, Sex, generell mangelnde Hygiene und das enge Zusammen-

leben fördern die Verbreitung dieser Infektionskrankheiten. 

Abgesehen von den individuellen gesundheitlichen Schäden (von akutem Leber-

versagen über Leberzirrhose bis zum Leberkrebs) und sozialen Beeinträchtigungen 

(z. B. Verlust der Arbeitsfähigkeit) bringen Hepatitiden aber auch erhebliche finan-

zielle Belastungen für die Gesellschaft (Krankenkassen, Kommunen) mit sich (Kosten 

für Behandlung, Transplantation, Arbeitsunfähigkeit usw). Gesundheitsdienste inner- 

und außerhalb des Justizvollzugs treten daher dafür ein, Gefangenen und dem Per-

1 RKI, Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 15, Berlin 2003
2 RKI, Epidemiologisches Bulletin, Nr. 2/16. Januar 2004
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sonal geeignete Schutzmöglichkeiten zu bieten und so letztendlich auch uns alle zu 

schützen.

Eine Hepatitis-B-Impfung ist im Strafvollzug grundsätzlich möglich, und zwar nach 

dem Strafvollzugsgesetz entsprechend den Leistungen der GKV3. Laut STIKO4 sollte sie 

zumindest Gefängnispersonal, Drogen gebrauchenden Inhaftierten und Gefangenen 

mit langen Haftstrafen angeboten werden. In der Praxis stellen sich allerdings zahlrei-

che Fragen, z. B.: „Können alle Gefangenen geimpft werden oder sollte das Angebot 

auf bestimmte Zielgruppen beschränkt werden?“, „Welche Kosten sind mit der Imp-

fung verbunden?“ oder „Welches Impfschema sollte man wählen?“.

Um dem Justizbereich bei solchen Fragen Unterstützung anzubieten, haben sich 

verschiedene Organisationen zusammengeschlossen, die zu einer Erhöhung des Hepa-

titis-B-Impfschutzes für Inhaftierte und Bedienstete beitragen wollen (siehe Begleit-

schreiben). Vereinzelte Infoveranstaltungen im Justizvollzug haben bereits im Mai 

2003 im Rahmen der vom Deutschen Grünen Kreuz veranstalteten Ersten Nationalen 

Impfwoche stattgefunden. Wir wollen dieses erfolgreiche Konzept, in einem begrenz-

ten Zeitraum intensiv über Infektionskrankheiten aufzuklären und einen Impfschutz 

anzubieten, aufgreifen und eine Kampagne zur Hepatitis-B-Impfung im Justizvollzug 

starten.

Ziele/Aspekte der Kampagne

◆    Infektionen verhindern

 ◆    Gefängnispersonal, Gefangene und deren Angehörige sowie mittelbar auch die 

Gesellschaft vor Hepatitis B und D schützen

 ◆    Chronische und behandlungsbedürftige Hepatitis B und Folgen wie Leberzir-

rhose und Leberzellkrebs vermeiden

 ◆    Komplikationen durch Mehrfachinfektionen (insbesondere bei zugrunde lie-

gender Hepatitis C!) reduzieren

 ◆    Erreichen einer Durchimpfungsrate, die Ausbrüche verhindert

◆    Abbau von Ängsten und Erhöhung des Risikobewusstseins durch verbesserte Auf-

klärung 

◆    Entstigmatisierung

◆    Erfüllung der rechtlichen Vorgaben und Empfehlungen

◆    Kostenreduktion (Präventivmedizin zur Kostensenkung)

3 Gesetzliche Krankenversicherung
4 Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut

AG 5: „Hepatitis-B-Impfung“
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Infektionen verhindern

In Haftanstalten ist die Infektionsgefahr besonders hoch, da die Hepatitis-Prävalenz 

hier ungleich höher ist als in der Allgemeinbevölkerung. Ursache von Infektionen sind 

vor allem die gemeinsame Benutzung von Spritzen, Nadeln und Zubehör beim Dro-

gengebrauch, ungeschützte Sexualpraktiken, verunreinigte Instrumente beim Tä-

towieren, Piercen, Ohrlochstechen oder die gemeinsame Benutzung von Rasierern, 

Nagelscheren und Zahnbürsten. Hinzu kommen noch zahlreiche ungeklärte Übertra-

gungen der Hepatitis C, die sich vermutlich auf mangelnde Hygiene (z. B. Blutreste an 

Fingern oder auch Gegenständen) zurückführen lassen. 

Da es aber bei Hepatitis-B- und -C-Infektionen nur begrenzte Behandlungsmög-

lichkeiten gibt (die zudem nur bei einem Teil der Erkrankten wirksam sind), sollte hier 

die Prävention die wichtigste Rolle spielen. Die effektivste und sicherste Methode sind 

Schutzimpfungen, die zumindest für Hepatitis A und B zur Verfügung stehen. (Da es 

gegen Hepatitis C noch keine Impfstoffe gibt, bedarf es weiterer Schutzvorkehrungen, 

die z. T. auch vor anderen Hepatitiden schützen, z. B. sterile Spritzen und Kanülen, 

Desinfektionsmittel oder Kondome.)

Der Hepatitis-B-Impfung kommt insofern eine bedeutende Rolle zu, als dadurch 

neben akuten Leberentzündungen auch ein chronischer Krankheitsverlauf mit den 

Spätfolgen Leberzirrhose und Leberkrebs verhindert werden kann. Die Impfung ge-

gen Hepatitis B schützt zudem gleichzeitig vor einer Hepatitis D. Bislang sind aber nur 

fünf bis zehn Prozent der Inhaftierten gegen Hepatitis B geimpft.

Abbau von Ängsten und Erhöhung des Risikobewusstseins 
durch verbesserte Aufklärung

Viele Menschen haben Angst, sich eine schwer wiegende Infektionskrankheit zuzuzie-

hen. Das ist in Haftanstalten nicht anders, im Gegenteil: Die veränderten Lebensum-

stände verunsichern zusätzlich; Menschen leben auf äußerst engem Raum, teilen sich 

häufig eine Zelle und den Sanitärbereich. In dieser Situation werden mangels Infor-

mationen Risiken falsch eingeschätzt, nämlich entweder völlig überschätzt (z. B. Be-

rührungen) oder stark unterschätzt oder ignoriert (z. B. Tätowieren und Piercen). 

Hier bedarf es intensiver und realistischer Aufklärung über die Infektionsrisiken und 

Schutzmaßnahmen. Dies umso mehr, als viele Inhaftierte aufgrund ungünstiger so-

zialer Bedingungen (z. B. fehlende Bildungschancen) bisher nur unzureichend oder 

überhaupt nicht von Präventionsmaßnahmen und -angeboten erreicht wurden. Die 

Erkenntnis, dass sozial benachteiligte Menschen verstärkt in Präventionsbemühungen 

einbezogen werden müssen, hat sich mittlerweile bei zahlreichen Menschen aus Wis-

senschaft, Politik, Prävention und Gesundheitswesen durchgesetzt – auch die Haftan-

stalten können hier einen wichtigen Beitrag leisten.
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Entstigmatisierung

Die mit Infektionskrankheiten verbundenen Gefahren verursachen Angst unter den-

jenigen, die annehmen, dass sie gefährdet sind – das gilt für Inhaftierte, Bedienstete 

und die jeweiligen Angehörigen gleichermaßen. Diese Angst potenziert sich, wenn 

es sich um schwere oder gar tödlich verlaufende Erkrankungen handelt, die Übertra-

gungswege unbekannt sind oder falsch eingeschätzt werden oder wenn es keine aus-

reichenden Schutzmöglichkeiten gibt. Für Gefangene kommt zu dieser Angst das Ge-

fühl des Ausgeliefertseins und fehlender Handlungsmöglichkeiten hinzu. 

Unabhängig davon, wie realistisch das tatsächlich vorhandene Infektionsrisiko ist, 

führt die Angst vor einer Ansteckung häufig zur Stigmatisierung und Ausgrenzung 

derjenigen Mitgefangenen, die als „Gefahrenquelle“ wahrgenommen werden, was 

deren Lebensqualität häufig stärker beeinträchtigt als die Erkrankung selbst: Pöbelei-

en, Ausschluss von Gruppenaktivitäten und Beschimpfungen gehören zu ihren alltägli-

chen Erfahrungen. Viele der betroffenen Gefangenen versuchen daher, ihre Infektion 

zu verbergen, um nicht ausgegrenzt zu werden oder sich aufgrund ihres Lebensstils 

rechtfertigen zu müssen. Die Verarbeitung ihrer Krankheit wird dadurch erheblich er-

schwert, Gespräche sowohl zum Umgang mit der Krankheit als auch zur Vermeidung 

von Infektionsrisiken finden nur sehr begrenzt statt.

Dieser Stigmatisierung und Ausgrenzung muss Einhalt geboten werden – das ge-

bietet nicht nur die Achtung der Menschenwürde, sondern das ist auch ein Gebot der 

Prävention, wie wir am Beispiel HIV und Aids gelernt haben. Die Übertragung von 

Hepatitiden kann durch einfache und effektive Methoden verhindert werden – eine 

davon ist die Hepatitis-B-Impfung. Zusammen mit der Bereitstellung von Präventions-

mitteln (z. B. Kondome, Desinfektionsmittel, sterile Spritzen und Kanülen) sowie In-

formationen zu den Übertragungswegen (unter Berücksichtigung der Lebensumstän-

de und -weisen) und Schutzmöglichkeiten schafft dies einen ausreichenden Schutz 

aller Beteiligten.

Erfüllung der rechtlichen Vorgaben und Empfehlungen

Aufgrund ihrer erhöhten gesundheitlichen Gefährdung sind Impfungen für die Gesund-

heit von Gefangenen von besonderer Bedeutung. Der Anspruch darauf wurde deshalb 

in verschiedenen Gesetzen, Verordnungen und Empfehlungen festgehalten, u. a. in 

◆    § 61 Strafvollzugsgesetz

◆    § 20 Infektionsschutzgesetz

◆    Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO)

◆    § 15 Abs. 4 Biostoffverordnung

◆    § 21 SGB VII

◆    Empfehlungen des Ministerkomitees des Europarats No. R (98) 7 vom 08.04.1998.

AG 5: „Hepatitis-B-Impfung“
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Die medizinische Versorgung in Haft ist in den §§ 56–66 des Strafvollzugsgesetzes ge-

regelt. Vorschriften zu Art und Umfang der Leistungen finden sich im § 61: Hiernach 

müssen die medizinischen Vorsorgeleistungen den Vorschriften und Regelungen des 

SGB V entsprechen. 

Nach § 20 Abs. 2 Infektionsschutzgesetz gibt die Ständige Impfkommission (STIKO) 

am Robert Koch-Institut Empfehlungen zur Durchführung von Schutzimpfungen, die-

se werden den obersten Landesgesundheitsbehörden übermittelt und veröffentlicht.

Nach § 20 Abs. 4 müssen die Kosten dieser Impfungen von den Trägern der Kran-

kenversicherung nach SGB V getragen werden. Da Gefangene in der Regel nicht in der 

Krankenversicherung sind, aber nach § 61 StVollzG die medizinischen Vorsorgeleis-

tungen den Vorschriften und Regelungen des SGB V entsprechen sollen, müssen die 

Kosten der Impfung aus dem Justizbereich erbracht werden. 

Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine Hepatitis-B-Impfung unter anderem 

für folgende Personenkreise:

◆    Gefängnispersonal mit Kontakt zu Drogenabhängigen

◆    Länger einsitzende Strafgefangene

◆    Drogenabhängige

◆    Homosexuell aktive Männer

◆    Personen mit chronischen Lebererkrankungen sowie HIV-positive ohne HBV-Mar-

ker

◆    Sexualpartner von HBsAG-Trägern

◆    Personen bei Verletzungen mit möglicherweise erregerhaltigen Gegenständen, 

z. B. Nadelstichexposition

Für das Gefängnispersonal und Gefangene, die einer Beschäftigung nachgehen, tref-

fen weitere gesetzliche Regelungen und Verordnungen zu:

◆    § 15 Abs. 4 Biostoffverordnung: Beschäftigten, die biologischen Arbeitsstoffen aus-

gesetzt sein können, ist eine Impfung anzubieten, wenn ein wirksamer Impfstoff 

zur Verfügung steht.

◆    § 21 SGB VII: Der Arbeitgeber ist für die Durchführung der Maßnahmen zur Verhü-

tung von Arbeitsunfällen und Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksame erste 

Hilfe verantwortlich. 

 

Nach den Empfehlungen des Ministerkomitees des Europarats soll die Hepatitis-B-

Impfung allen Gefangenen und dem Gefängnispersonal angeboten werden. Außer-

dem wird die Zugänglichmachung weiterer Präventionsmöglichkeiten empfohlen, um 

auch die Übertragung der Hepatitis C zu verhindern.
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Impfungen tragen zur Kostensenkung bei

Häufig wird innerhalb des Justizvollzugs argumentiert, dass man sich die Impfung ge-

gen Hepatitis A und B nicht leisten könne. Dieses Argument kann man leicht widerle-

gen, wenn man die Behandlungskosten bei chronischer Hepatitis B den Kosten einer 

Impfung gegenüberstellt. Das Ergebnis: Erfolgreich durchgeführte Impfungen kosten 

weniger, als wenn das Gesundheitssystem die Folgekosten chronisch gewordener He-

patitis-B-Fälle tragen muss.

Kosten einer Hepatitis-B-Impfung 

Der Impfstoff gegen Hepatitis B kostet laut der sog. Roten Liste, nach der Ärzte ih-

re Medikamente verschreiben, bei drei durchgeführten Impfschritten derzeit 161,76 

Euro (Impfstoff: HB Vax pro).5 Wie wir allerdings aus unseren Erfahrungen mit be-

reits durchgeführten Impfkampagnen wissen, lassen sich bei den Impfstoffherstellern 

Preisnachlässe von ca. 30–40 Prozent erwirken. 

Rechnung Hepatitis-B-Impfung:

+  161,76 € (100%)

–  64,70 € (40% Reduktion)

+  97,06 € 

  für die dreimalige Hepatitis-B-Impfung für einen Gefangenen (ohne Aufrechnung 

der Personalkosten, Logistik usw.). 

Behandlungskosten einer Hepatitis B

  Derzeit gibt es mehrere Behandlungsmöglichkeiten bei behandlungsbedürftiger 

Hepatitis B. Bei einem Behandlungsschema von sechs Monaten entstehen alleine 

für die Medikamente folgende Kosten (Angaben nach roter Liste):

Behandlung mit Lamivudin

104,02 € für einen Monat

624,12 € für sechs Monate 

5   Der Impfstoff für eine Kombinationsimpfung gegen hepatitis A und B (Twinrix) ist mit etwa 
210 Euro für drei Impfungen etwas teuer.
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Behandlung mit Interferon Alfa

 220–240 € für eine Woche

  880–960 € für einen Monat

 5.280–5.760 € für sechs Monate

Kombinationsbehandlung mit Interferon Alfa und Lamivudin6

Da je nach Ansprechen der Therapie Interferon Alpha in Kombination mit Lamivudin 

gegeben wird, ergibt dies im ungünstigsten Fall folgende Kosten:

5.904,12–6.384,12 € für die sechsmonatige Behandlung für einen Häftling.

Behandlung mit Adefovir Dipivoxil 

Als neuestes, viel versprechendes Medikament ist Adefovir Dipivoxil für die Behand-

lung der Hepatitis B zugelassen worden. Adefovir Dipivoxil ist das teuerste der derzeit 

auf dem Markt erhältlichen Medikamente.

 627,13 € für einen Monat 

 3.762,78 € für sechs Monate

All diese Kosten beziehen sich lediglich auf die Medikamente. Nicht eingerechnet sind 

Labor- und Arztkosten, Kosten für Diagnostik, Krankenhausaufenthalte, spätere Kos-

ten der Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit etc.

Für die durchschnittlichen Kosten für die sechsmonatige Behandlung nur eines Gefan-

genen in Höhe von ca. 4.619 Euro könnten 47 Gefangene geimpft werden!

Gesamtgesellschaftlich gerechnet ist eine Impfung gegen Hepatitis B für den Justiz-

vollzug wesentlich billiger als die Behandlung einer chronifizierten Hepatitis.

6  Die Kombination von Interferon alfa und Lamivudin zeigt bei bestimmten Patienten Vorteile 
gegenüber einer Monotherapie mit den jeweiligen Substanzen. Eine generelle Empfehlung zu 
einer solchen Kombinationstherapie kann allerdings derzeit (noch) nicht gegeben werden, ent-
sprechende Studien laufen.
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AG 6: Drogenfreie Zonen im Vollzug

Moderation und Protokoll: 
Dr. rer. pol. Priska Schürmann 

(ehem. Bundesamt für Justiz, Schweiz) 
und Harald Spirig 

(Schweizer Haus Hadersdorf, Österreich)
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An der Arbeitsgruppe „Drogenfreie Zonen im Vollzug“ nahmen ca. 40 Personen mit 

unterschiedlichstem Hintergrund teil.

1. Vorstellung der Moderator(inn)en

Priska Schürmann, Bern

Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität Bern (Dr. rer. 

pol.), anschließend langjährige Tätigkeit in der Sektion Straf- und Maßnahmen-

vollzug im Bundesamt für Justiz, die auf Bundesebene für den Straf- und Maßnah-

menvollzug zuständig ist, die letzten 15 Jahre als Chefin der Sektion. Die Sektion 

subventioniert Anstaltsbauten für Erwachsene und Minderjährige, den Betrieb von 

Erziehungseinrichtungen für Minderjährige sowie Modellversuche im Freiheitsentzug 

und der Jugendhilfe. Seit dem 1. Juli 04 im vorzeitigen Ruhestand, jedoch noch als 

Expertin tätig.

Harald Spirig, Wien

Soziologe, langjährige leitende Tätigkeit im Strafvollzug, Integration von Haftentlas-

senen, dzt. Leiter des Schweizer Haus Hadersdorf (therap. Einrichtung für Drogenab-

hängige); daneben versch. Forschungsprojekte zur Gesundheitsprävention im Straf-

vollzug, Country Coordinator von ENDIPP in Österreich

2. Harald Spirig: Input zu „Drogenfreie Bereiche“

Erste Modelle von „Drug Free Wings“ entstanden Anfang der 90er Jahre in England, 

später folgten Modelle „Drogenfreier Zonen“ (DFZ) bzw. „Drogenfreier Bereiche“ 

(DFB) in Österreich, der Schweiz und Deutschland. Alle DFB unterscheiden sich un-

tereinander bis heute sehr. Es gibt weder nationale noch länderübergreifende Stan-

dards. Einziges verbindendes Kriterium ist der Versuch, bestimmte Bereiche innerhalb 

eines Gefängnisses (annähernd) drogenfrei zu halten. Trotz aller Unterschiedlichkeit 

sind DFB inzwischen in zahlreichen Gefängnissen eingerichtet. Sie werden von Gefan-

genen ebenso wie von den Anstalten als nützliches Mittel zur Bewältigung des Voll-

zugsalltages angesehen.1

1  Untersuchungen zur DFZ in der Justizanstalt Hirtenberg (südlich von Wien gelegene Justizan-
stalt für ca. 300 männliche Gefangene, DFZ seit 1995, umfasst ca. Zweidrittel der Anstalt) zeigen 
z.B.: die DFZ führt zu einer Beruhigung innerhalb der Anstalt, Verbesserung des Arbeitsklimas 
und signifikanter Rückgang von Krankenständen, erhöhte Selbstverantwortung der Gefange-
nen, Reduktion von Haftschäden, nach der Entlassung geringer Rückfälligkeit.

Einzelseite5.indd   167 28.06.2005   15:07:00 Uhr



AG 6: Drogenfreie Zonen im Vollzug

168

Das Modell eines DFB lässt sich entlang von Stichworten und Fragen beschreiben:

◆    Was bedeutet „drogenfrei“? 

  Es gibt kein Gefängnis ohne Drogen. DFB sollen jedoch annähernde Drogenfrei-

heit in einem abgegrenzten Bereich eines Gefängnisses ermöglichen.

◆    Was ist das Ziel von DFB?

  Sie können als Teil eines Behandlungsangebots an Drogenkonsumenten, aber auch 

völlig losgelöst von einem Behandlungskonzept angelegt sein. Je nachdem unter-

scheiden sich DFB in Zielen und Umsetzungen erheblich. 

◆    Wer sind die Zielgruppen?

  Es gibt DFB, die als Unterstützung für Insassen gedacht sind, die ihren Drogenkon-

sum reduzieren oder beenden wollen. Hier gibt es oft ein zusätzliches sozialpäd-

agogisches Angebot wie Gruppen- oder Einzelgespräche, Freizeitgestaltung u. ä. 

DFB haben aber grundsätzlich nichts mit Drogenbehandlung im engeren Sinn zu 

tun.

  Es gibt DFB, die als Schutz für nicht-drogenkonsumierende Insassen konzipiert 

sind, um diese vor Belastungen abzuschirmen, die sonst im Umfeld von Drogen-

konsum und -handel anzutreffen sind.

◆    Welches sind die Zugangskriterien?

  Je nach Zielsetzung und Zielgruppen der DFB sind die Zugangskriterien gestaltet. 

Primär wird die grundsätzliche Bereitschaft der Gefangenen zum Verzicht auf alle 

psychotropen Substanzen (illegale Drogen sowie Alkohol und bestimmte Medika-

mente) vorausgesetzt. Weitere Kriterien sind häufig (Rest-)Strafdauer oder recht-

licher Status (z. B. werden Ausländern Ausgänge und andere Möglichkeiten ver-

wehrt).

◆    Wie funktioniert das Modell DFB?

  Zwischen Anstalt und Gefangenen wird eine Art „Vertrag“ geschlossen: Im Aus-

tausch gegen Wohlverhalten und Verzicht auf Drogenkonsum werden eine Reihe 

von Vergünstigungen wie (länger) geöffnete Hafträume, Beschäftigung, vermehr-

te Freizeitmöglichkeiten, Gruppen- und Einzelausgänge u. ä. in Aussicht gestellt.

Angelpunkt ist die Kontrolle der Drogenfreiheit mittels Harntests.

 Im Zentrum stehen dabei nicht primär Kontroll- und Sicherungsmaßnahmen, son-

dern eine prinzipiell freiwillige Übereinkunft zwischen Insassen und Justizanstalt 

nach dem Modell von Belohnung und Strafe. 

 Hier können sich auch rechtliche Fragen stellen: Mit welcher Begründung werden 

Möglichkeiten, die grundsätzlich für alle Gefangenen vorgesehen sind (Arbeit, 
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Ausgänge usw.) bestimmten Gefangenen vermehrt gewährt und anderen vorent-

halten?

◆    Chancen für Gefangene?

  DFB können Gefangenen einen stressfreieren Haftalltag ermöglichen. Die weit-

gehende Abwesenheit von Drogenkonsum, vermehrte Freizeitaktivitäten und Be-

schäftigungsmöglichkeiten sind ein direkter und indirekter Beitrag zur physischen 

und psychischen Gesundheitsprävention. Die vermehrte Übernahme von unmittel-

barer und längerfristiger Verantwortung kann Hospitalisierungsschäden vermin-

dern und nach der Entlassung die Reintegration begünstigen.

◆    Chancen für das Personal?

  DFB ermöglichen andere und vielfältigere Formen des Umgangs zwischen Jus-

tizwache und Gefangenen. Die gegenseitige Übereinkunft als Grundlage der DFB 

ist ohne ein Mindestmaß an gegenseitigem Vertrauen nicht zu treffen, das neben 

das prinzipielle Gewaltverhältnis tritt. Es hat sich gezeigt, dass in DFB die allgemei-

ne Arbeitszufriedenheit höher als in anderen Bereichen ist.

◆    Standards für Drogenfreie Bereiche?

  Wie schon erwähnt sind die konkreten DFB, die heute in verschiedenen Anstalten 

bestehen, von größtmöglicher Heterogenität gekennzeichnet. Das Verbindende 

reduziert sich dabei auf „Geographie“ (definiert abgegrenzter Bereich einer An-

stalt) und „Deal“ zwischen Anstalt und Gefangenen (Drogenfreiheit zum gegen-

seitigen Nutzen), gruppiert um einen „Vertrag“ zwischen Anstalt und Insassen der 

DFB und um einen „Kontrollmechanismus“ in Form von Harntests. Voraussetzung 

für das Funktionieren ist dabei größtmögliche Transparenz in der Anwendung des 

„Vertrags“ und in der Anwendung der Sanktionen (z. B. Verlassen der DFB nach 

positivem Harntest). 

 Alle weiteren Merkmale sind abhängig von den Bedingungen einer konkreten An-

stalt sowie der gewählten Zielsetzung und den Zielgruppen für den DFB.

 Von wesentlicher Bedeutung ist die institutionelle Absicherung von DFB, sei dies 

innerhalb der Anstalt oder gegenüber übergeordneten Institutionen. Wie sich ge-

zeigt hat, stehen DFB meist auf fragilen Beinen. Bei Überbelag oder veränderter 

Vollzugspolitik sind sie oft unter den ersten Maßnahmen, die auf der Strecke blei-

ben.
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3.  Priska Schürmann: Input zur rechtlichen Situation von DFB auf Grund 
der föderalistischen Strukturen der Schweiz

◆    Zuständigkeit und Organisation

  Die Durchführung des Strafvollzugs fällt entsprechend dem föderalistischen Staats-

aufbau der Schweiz (Art. 3 und Art. 123 Abs. 2 Bundesverfassung [BV]) in den Kom-

petenzbereich der einzelnen Kantone. Der Bundesgesetzgeber hat auf den Erlass 

eines Strafvollzugsgesetzes verzichtet.

 Das Schweizerische Strafgesetzbuch (StGB) und die dazugehörigen Verordnungen 

enthalten strafvollzugsrechtliche Rahmenbestimmungen, insbesondere über die 

Ziele und Aufgaben des Vollzugs, die einzelnen Sanktionen und die verschiedenen 

Anstaltstypen. Weitere Vollzugsnormen sind durch Bundesgerichtsentscheide auf 

Grund von Beschwerden einzelner Inhaftierter, resp. potenziell Betroffener zustan-

de gekommen. Empfehlungen und Inhalte internationaler Konventionen, die die 

Schweiz unterzeichnet und ratifiziert haben, sind ebenfalls zu respektieren. 

◆    Pflichten und Kompetenzen der Kantone – Strafvollzugskonkordate

  Da der Strafvollzug Sache der Kantone ist (Art. 123 Abs. 2 BV) bedeutet dies für 

diese nicht nur den Vollzug der von ihren Gerichten ausgefällten Urteile, sondern 

auch die Errichtung und der Betrieb von Vollzugseinrichtungen; über deren Benut-

zung können die Kantone Vereinbarungen treffen. Es handelt sich dabei um inter-

kantonale Vertragswerke, die eine Lücke zwischen der Gesetzgebung des Bundes 

und jener der Kantone schließen und eine Vereinheitlichung des Vollzuges mittels 

verbindlicher Richtlinien, Normen und Empfehlungen anstreben.

◆    Oberaufsicht des Bundes

  Der Bundesrat (Exekutive) hat nach Art. 49 Abs. 2 BV in Verbindung mit Art. 186 

Absatz 4 BV die Pflicht, über die Einhaltung bundesrechtlicher Vorschriften, ein-

schließlich jener der Konkordate, zu wachen. Er tut dies mittels Oberaufsicht, die 

im Strafgesetzbuch – zusätzlich zum verfassungsmäßigen Grundsatz – verankert 

ist.

 Einfluss auf den Strafvollzug sichert sich der Bund (gestützt auf Art. 123 Abs. 2 BV) 

auch mit Baubeiträgen an Vollzugsanstalten für Erwachsene, junge Erwachsene, 

Kinder und Jugendliche sowie Betriebsbeiträge an die Institutionen der drei letzt-

genannten Alterskategorien zu. Innovationen im Vollzug unterstützt der Bund 

durch Finanzierung (bis zu 80 Prozent) von Modellversuchen in diesem Bereich, die 

zwingend evaluiert werden müssen.
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Föderalistische Strukturen

Auf Grund dieser Strukturen gibt es in der Schweiz verschiedene Ansätze und Kon-

zepte, mit Drogen im Vollzug umzugehen. Eine differenzierte Antwort auf Drogen-

konsum im Freiheitsentzug ist dort möglich, wo spezielle Programme und Konzepte 

zur Verfügung stehen, resp. zur Anwendung kommen. Ansonsten gilt:

Drogenkonsum ist illegal und wird geahndet, zumindest disziplinarisch. Allenfalls ist 

auch eine Anzeige nicht ausgeschlossen und damit eine erneute Verurteilung möglich. 

Hier einzelne Beispiele des Umganges mit Insassen und Insassinnen mit Drogenpro-

blemen: 

◆  Frauenstrafanstalt Hindelbank: 

  Diese Anstalt gibt jeder Insassin beim Eintritt eine saubere Spritze ab. Wenn sie sie 

benutzt, kann sie sie im Toilettenraum auf der Wohngruppe austauschen. 

 Insassinnen mit offensichtlichen Drogenproblemen sind in einem UP-Programm, 

das heißt, dass sie regelmäßig Urin abgeben müssen, der auf Drogen getestet wird. 

Bevor ihnen ein Urlaub gewährt wird, muss eine gewisse Anzahl von negativen 

Testresultaten vorliegen. Sind die Resultate positiv, verunmöglicht sich die Insassin 

selbst den Urlaub. 

Zu erwähnen ist, dass in der Schweiz kein Recht auf Urlaub besteht, dieser jedoch 

als Eingliederungsmaßnahme akzeptiert ist und auch eingesetzt wird. Die Konkorda-

te haben entsprechende Richtlinien erlassen. Wohlverhalten im Vollzug ist eine der 

wichtigsten Voraussetzungen.

◆  Strafanstalt Realta: 

  Auch diese Anstalt für erstmals in eine Vollzugsanstalt eingewiesene Männer 

strebt eine Lösung an, die den Insassen helfen soll, ihr Drogenproblem zu lösen. Ih-

re Handlungsweise ist bestimmt durch ihre Grundsätze und Leitideen: 

 „Wir Mitarbeiter setzen alles daran, dass im Strafvollzug Dogenabstinente in keine 

Suchtentwicklung geraten … 

 Die Weiterführung und Aufnahme einer Substitutionsbehandlung wird unter-

stützt.“

 In dieser Einrichtung ist auch die Abgabe von Heroin an ausgewählte Drogenab-

hängige unter ärztlicher Kontrolle möglich. Zudem sind Spritzentauschapparate 

installiert und frei zugänglich.

◆  Arbeitserziehungsanstalt Uitikon (für junge erwachsene Männer): 

  Die Hausordnung informiert den Eingewiesenen, dass Urin-Proben zur Überprü-

fung der Drogenabstinenz abgenommen werden. Dies kann aufgrund von regu-
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lären Programmen oder als Stichprobe auf Weisung von in der Hausordnung dazu 

ermächtigten Funktionsträgern (Pikettverantwortlicher, Abteilungsleitung) ver-

langt werden, meistens auf Grund eines erhärteten Verdachtes. Positive Proben 

werden mit dem Klienten besprochen und haben Disziplinarmassnahmen zur Fol-

ge. Zum Beispiel kann die Rückversetzung in die vorherige Vollzugsstufe (aus der 

Austrittsabteilung) angeordnet werden. 

◆  Strafanstalt Pöschwies: 

  In dieser geschlossenen Anstalt für rückfällige Männer gibt es eine Abteilung für 

Suchtfreiheit und Männer, die in einem Methadonprogramm stehen. Ziel dieser 

Abteilung ist die Distanzierung von der internen und externen Drogenszene und 

Vermeidung des Beschaffungsstresses. Primär soll eine Tagesstruktur wieder an- 

und eintrainiert werden und geübt werden, miteinander zu leben. Das Programm 

verläuft phasenweise. Die Probezeit dauert 3 Monate, sie wird abgelöst von einer 

Lern- und Übungsphase von 6-18 Monaten Dauer. Nach einer Stabilisierungsphase 

von mindestens 2 Monaten kann das Anschlussprogramm absolviert werden. Dies 

geschieht in einer freier geführten Einrichtung oder in einem Männerheim. In den 

Alltag eingebettete Aktivitäten umfassen: Kreatives Arbeiten, Sport, Schule (Pro-

jektunterricht), soziales Training, Gruppengespräche, körperzentriertes Arbeiten. 

 Eine erste Auswertung dieses Projektes musste feststellen, dass das Ziel der völligen 

Drogenabstinenz etwas zu hoch angesetzt ist.

Die Drogenabstinenz ist nicht an Vergünstigungen geknüpft, daher werden hier auch 

keine Verträge abgeschlossen. Als Teil der Vollzugsplanung wird jedoch festgelegt, 

dass die Gewährung des ersten Urlaubs erst nach einer – z. B. – halbjährigen, nachge-

wiesenermaßen drogenfreien Zeit, geprüft wird. Ein Mal pro Woche müssen die Insas-

sen zur spontanen Urin-Abgabe (UP) antreten. 

Abschließend kann festgehalten werden:

◆    Grundsätzlich gilt für DFB

 Ausschlaggebend für den DFB ist, 

 – dass der Insasse/die Insassin ohne Drogen auskommen will (Abstinenz) oder 

 –  dass der Insasse/die Insassin nicht dauernd mit Drogen konfrontiert werden will 

(Schutz). 

  Deshalb ist der Insasse/die Insassin auch bereit, die Bedingungen zu erfüllen – ohne 

zwingend besondere Vergünstigungen zu erhalten.
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4. Arbeitsgruppen

Anschließend an die Inputreferate wurden unter den Teilnehmer(inne)n drei freie Ar-

beitsgruppen gebildet. Diskussionsthemen waren

◆    Rechtsgrundlagen und Voraussetzungen zur Errichtung eines DFB

◆    Definition von Zielgruppen für DFB

◆    Sichtweise von Personal/Betreuer(inne)n in einem DFB 

Die Diskussionen waren sehr lebhaft und spannend. Hier in Stichworten die Ergeb-

nisse:

◆ Rechtsgrundlagen und Voraussetzungen zur Errichtung eines DFB

Vor der Errichtung eines DFB müssen drei Grundentscheidungen getroffen werden: 

Erste Grundentscheidung: Ist der DFB für Nichtkonsument(inn)en vorgesehen oder für 

Ausstiegswillige aus dem Drogenkonsum, die sich vor weiteren Versuchungen schüt-

zen wollen?

Zweite Grundentscheidung: Soll der DFB zum Zwecke der Drogentherapie im Gefäng-

nis (wobei sich das Problem der „Zwangstherapie“ stellt), oder zum Zweck der An-

bahnung einer externen Drogentherapie dienen?

Dritte Grundentscheidung: Sollen im DFB substituierte Gefangene mit anderen ge-

meinsam untergebracht werden oder nicht?

Feststellung: Für jede (größere) Anstalt ist die Einrichtung eines DFB jedenfalls erstre-

benswert.

Anmerkung der Moderator(inn)en: DFB sind grundsätzlich auch unabhängig von Be-

handlungsansätzen vorstellbar.

◆    Definition von Zielgruppen für DFB

Die Differenzierung nach Zielgruppen ist notwendig, da diese unterschiedliche Be-

dürfnisse haben: z. B. Nicht-Abhängige gegenüber Abhängigen, welche die Abstinenz 

erproben wollen.

Notwendig ist ein abgestuftes System, um unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen: 

z. B. abhängige Menschen, die dies bleiben wollen, Substituierte ohne Beikonsum und 

von vornherein Abstinente und Nicht-Abhängige.

Es wurde intensiv diskutiert, wie eine Station mit unterschiedlichen Gruppen und mit 

Abstinenzanspruch funktionieren kann.
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◆    Sichtweise von Personal/Betreuer(inne)n in einem DFB 

DFB sind im Maßregelvollzug (Maßnahmenvollzug) oder im Strafvollzug unterschied-

lich zu führen.

Je nachdem sind die Zielgruppen Patient(inn)en oder Insassen: im Maßregelvollzug 

(Maßnahmenvollzug) sind alle Insassen betroffen, im Strafvollzug nur Freiwillige.

Diskussion, ob der Zugang zum DFB nieder- oder hochschwellig sein sollte.

Entscheidend ist die ausreichende Ausstattung mit Personal und Finanzen:

– Zusätzliches Personal

– Interdisziplinäres Personal

– Einbindung von „Fremdpersonal“

– Integriertes Konzept mit freien, externen Einrichtungen

– Beachtung des Äquivalenzprinzips

– „Ex vacuo“ ist die Errichtung eines DFB unrealistisch

Anmerkung der Moderator(inn)en: Die einfache Einrichtung eines DFB ist auch mit 

relativ geringen finanziellen Aufwendungen (Durchführung von Harnanalysen) und 

durch Umschichtungen des bestehenden Personals möglich.

◆  Zusammenfassung der Diskussion:

DFB haben positive Auswirkungen auf

– Insassen

– Bedienstete

– Justizanstalt

– Im Weiteren auch auf die Gesellschaft.

DFB sind mit vergleichsweise geringen Mitteln umsetzbar.

DFB sind ein Beitrag zur „Normalisierung“ des Vollzugsalltags.
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Ärzte fordern Schadensminderung 
in der Zelle
Häftlinge werden medizinisch viel schlechter behandelt als freie Men-
schen. Ein Bonner Kongress forderte besser ausgebildete Ärzte und Sucht-
programme. Nicht die Abstinenz von Drogen sei das Ziel, sondern Scha-
densminderung 

BONN taz ■ Die medizinische Gleichbehandlung von „Normalbürgern“ und Häft-

lingen wurde auf der „Europäischen Konferenz zur Gesundheitsförderung in Haft“ in 

Bonn gefordert. Rund 160 Experten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Ita-

lien nahmen an der zweitägigen Konferenz am vergangenen Wochenende teil. Initi-

iert wurde die erstmals stattfindende Veranstaltung vom Wissenschaftlichen Institut 

der Ärzte Deutschlands (WIAD), der Deutschen Aids-Hilfe und dem Bremer Institut für 

Drogenforschung.

Die Veranstalter kritisieren nicht nur die zweitklassige medizinische Versorgung In-

haftierter, sondern fordern darüber hinaus die Bundesregierung auf, endlich einheit-

liche Kriterien für die medizinische Fürsorge von Gefangenen einzuführen. Vorbild ist 

hier das „Health in Prison Project (HiPP)“ der WHO. 27 Länder haben diese Erklärung 

unterschrieben, Deutschland aber nicht. Das Projekt fördert einen Paradigmenwech-

sel in der deutschen Drogenpolitik – weg vom Dogma völliger Abstinenz, hin zum 

Prinzip der Schadensminderung, „harm reduction“ im Ärztedeutsch. „Wir fordern die 

konsequente Durchsetzung von Schadensminderungskonzepten“, sagte Bärbel Knorr 

von der Deutschen Aids-Hilfe.

Die medizinische Versorgung von Strafgefangenen hat sich in den letzten Jahren 

durchweg verschlechtert. 220 Haftanstalten (JVAs) gibt es in Deutschland, jedes Jahr 

werden sie von einer Viertelmillion Menschen durchlaufen, durchschnittlich befinden 

sich 80.000 Menschen in Haft. Heino Stöver vom Bremer Institut für Drogenforschung 

schätzt, dass rund ein Prozent davon, also 800 bis 1.000 Häftlinge, HIV positiv ist. „Die 

Infektionsrate mit Hepatitis C ist eine tickende Zeitbombe.“ Das ganze Ausmaß der Er-

krankung sei erst in fünf bis zehn Jahren absehbar. 15 bis 20 Prozent der Inhaftierten 

litten unter dieser Krankheit, von der insbesondere Drogenabhängige betroffen sind. 

Als drogenerfahren oder drogenabhängig gelten 30 bis 50 Prozent der Häftlinge, 
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die wiederum aufgrund der Haftbedingungen verstärkt Gefahr laufen, sich mit Aids, 

Hepatitis oder Tuberkulose zu infizieren. Verläßliche Zahlen gibt es aber nicht. „Das 

beweist, wie wenig Interesse dem Thema entgegen gebracht wird“, sagt die Bonner 

Ärztin Caren Weilandt vom WIAD. Ihr Versuch, bei den Landesjustizbehörden an Zah-

len zu kommen, sei „erschütternd“ gewesen. Nur vier hätten sich zurückgemeldet, 

Informationen habe es keine gegeben. 

Die Experten bemängeln, dass die Anstaltsärzte keine Spezialisten seien, wie sie 

aber unter anderem eine HIV-Erkrankung erfordere. Insgesamt gelte, dass trotz ihres 

rechtlichen Anspruchs weder drogenabhängige noch schwerkranke Häftlinge densel-

ben Zugang zum medizinischen Angebot haben wie Nicht-Häftlinge. Freie Arztwahl 

gäbe es im Knast ebenso wenig wie Entgiftungsprogramme für Drogenabhängige. 

Der kalte Entzug in der Zelle sei Alltag. Weiterhin kritisieren die Veranstalter, dass es 

kaum Substitutionsplätze in den Haftanstalten gibt. „Das Argument beschränkter Ka-

pazitäten gilt nicht“, sagt Knorr. Wenn man für chronisch Kranke oder Drogenabhän-

gige in Haft keine angemessene medizinische Versorgung gewährleisten könne, dann 

„haben diese Menschen in den Haftanstalten einfach nichts zu suchen“, so Knorr. 

Wie die Situation für Häftlinge in Nordrhein-Westfalen aussieht, das kann auch 

der ehemalige Drogenbeauftragte des Landes, Hans Hüsgen, nur schwer abschätzen. 

Spritzentauschprogramme habe in NRW das Justizministerium verhindert, so Hüsgen. 

Dafür habe das Land früh Methadonprogramme für Häftlinge eingeführt. „Insgesamt 

ist die Drogenpolitik des Landes recht liberal“, sagt Hüsgen. Rückschlüsse auf die Zu-

stände in den JVAs lasse das aber nicht zu. „Hier geben Anstaltsleitungen und An-

staltsärzte den Ton an.“

MARTIN OCHMANN
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